
 

 

Niederschrift über die öffentliche Sondersitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Pullach i. Isartal 

 

 
Sitzungsdatum: Dienstag, 06.10.2020 
Beginn der Sitzung: 20:10 Uhr 
Ende der Sitzung: 23:00 Uhr 
Ort: im großen Saal des Bürgerhauses 

 

 

 

Erste Bürgermeisterin 

Susanna Tausendfreund    

Mitglieder des Gemeinderates 

Dr. Peter Bekk    
Christine Eisenmann    
Renate Grasse    
Verena Hanny    
Angelika Metz    
Dr. Andreas Most    
Fabian Müller-Klug    
Holger Ptacek    
Dr. Michael Reich    
Michael Schönlein    
Johannes Schuster    
Marianne Stöhr    
Reinhard Vennekold    
Caroline Voit    
Jürgen Westenthanner    
Wilhelm Wülleitner    
Cornelia Zechmeister    

Schriftführer/in 

Stefanie Nagl    

Verwaltung 

Heinrich Klein    
André Schneider    
Andreas Weber    

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Mitglieder des Gemeinderates 

Dr. Alexander Betz   -entschuldigt- 
Uwe Eisenmann   -entschuldigt- 
Sebastian Westenthanner   -entschuldigt- 
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TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung 
 
 1   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der Gemeinderatsmitglieder und der Be-

schlussfähigkeit des Gemeinderates nach Art. 47 Abs. 2 GO 
 

   
 1.1   Genehmigung der vorgelegten Tagesordnung  
   
 1.2   Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 

15.09.2020 
 

   
 2   Bürgerfragestunde  
   
 3   Erlass der Geschäftsordnung des Gemeinderats der Gemeinde Pullach i. Isartal für 

die Wahlperiode 2020 - 2026 
 

   
 4   Live-Ticker aus Gemeinderatssitzungen auf der Website www.pullach.de 

Hier: Varianten gemäß Beschluss vom 21.07.2020 
 

   
 5   Gemeinderatsfragestunde  
   
 6   Bekanntgaben aus nichtöffentlichen Sitzungen  
   
 7   Allgemeine Bekanntgaben  
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Öffentliche Sitzung 
 
 

TOP  1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der Gemeinderatsmitglieder und 
der Beschlussfähigkeit des Gemeinderates nach Art. 47 Abs. 2 GO 

 
Die Erste Bürgermeisterin Frau Susanna Tausendfreund begrüßt alle Anwesenden und eröffnet 
die Sitzung mit der Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der Gemeinderatsmitglieder 
sowie der Beschlussfähigkeit des Gemeinderates nach Art. 47 Abs. 2 GO. 
 
 

TOP  1.1 Genehmigung der vorgelegten Tagesordnung 

 
Das Gremium genehmigt die vorgelegte Tagesordnung. 
 
 

TOP  1.2 Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
vom 15.09.2020 

 
Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift seiner Sitzung vom 15.09.2020. 
 
 

TOP  2 Bürgerfragestunde 

 
Frau Waltraud Detzer möchte wissen, ob es Möglichkeiten gibt, dass die Gemeinde Pullach 
eine Verordnung erlässt, in der Schottergärten verboten werden können.  
 
Bürgermeisterin Tausendfreund berichtet, sie wisse, dass in Baden-Württemberg solche Ver-
ordnungen zugelassen sind. Ob dies auch für das Land Bayern gelte, darüber müsse sich die 
Verwaltung erst erkundigen. Ihrer Erfahrung nach sind es nur wenige Grundstücke in Pullach, 
die das betrifft. 
 
Frau Detzer erkundigt sich, ob und wann die Parkbänke an der Bischof-Meiser-Straße wieder 
aufgestellt werden. Sie habe den Eindruck, dass ihr Anliegen durch die zuständige Abteilung 
noch nicht bearbeitet wurde.  
 
Bürgermeisterin Tausendfreund verspricht, sich der Angelegenheit anzunehmen. 
 
 

TOP  3 Erlass der Geschäftsordnung des Gemeinderats der Gemeinde Pullach i. 
Isartal für die Wahlperiode 2020 - 2026 

 
Beschlüsse zu TOP 3: 
 
Antrag von GRin Eisenmann zu § 2 (Aufgabenbereich des Gemeinderates) Nr. 29 bzw. § 12 
Abs. 2 Nr. 2 g (Einzelne Aufgaben der ersten Bürgermeisterin), die Wertgrenze von 30.000 Euro 
(brutto) mit dem Zusatz „für das Gesamtprojekt“ zu konkretisieren. 
 
Geänderter Text § 2 Nr. 29: 
29. Bestellung von Architekten und Projektanten, Sonderfachleuten, Sachverständigen, Gut-

achtern und dergleichen unter Festsetzung der Entschädigung und des Honorares, in der 
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Regel nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, soweit ein Betrag in Höhe 

von 30.000 € (brutto) für das Gesamtprojekt überschritten wird. 

 
Geänderter Text § 12 Abs 2 Nr. 2 g: 
g)    Bestellung von Architekten und Projektanten, Sonderfachleuten, Sachverständigen, 

Gutachtern und dergleichen unter Festsetzung der Entschädigung und des Honorares, in 
der Regel nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, bis zu einem Betrag in 
Höhe von 30.000 € (brutto) für das Gesamtprojekt. 

 
 
Zu § 12 Abs. 2 erklärt Bürgermeisterin Tausendfreund, die von der Verwaltung vorgeschlage-
nen Wertgrenzen für laufende Angelegenheiten der Bürgermeisterin zu den Ziffern  
 

 2 a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln  

im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien des Gemein-

derats, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe festgelegt sind,  

im Übrigen bis zu einem Betrag von 120.000 € (brutto) im Einzelfall  

 

 2 d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für die Gemeinde, insbe-

sondere der Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechtsgeschäfte sowie die Wahr-

nehmung von Rechten und Pflichten der Gemeinde, bis zu einem Betrag oder – falls 

dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder des Unterlassens nicht feststeht – einer Wert-

grenze oder einem geschätzten Auftragswert von 120.000 € (brutto) 

 

 4 a) in Grundstücksangelegenheiten: 

der Abschluss von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäften über Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte bis zu einer Wertgrenze von 120.000 € (brutto) im Einzelfall 

 

 4 b) die Abgabe von Erklärungen über dingliche Rechte bis zu einer Wertgrenze von 
120.000 € im Einzelfall, wenn dadurch grundsätzliche Rechte der Gemeinde nicht ge-
fährdet werden 

 

 4 d) die Messungsanerkennung und die Auflassung bei bereits genehmigten Verträgen, 
wenn die Abweichung nicht mehr als 120.000 € beträgt 

 

 5 a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfeverfahren, die Abgabe 

von Prozesserklärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln 

und Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats an einen Prozessbe-

vollmächtigten, wenn die finanzielle Auswirkung auf die Gemeinde bzw., falls diese nicht 

bestimmbar, der Streitwert voraussichtlich 120.000 € nicht übersteigt und die Angele-

genheit keine grundsätzliche Bedeutung hat 

 
bei 120.000 Euro statt den vorgeschlagenen 150.000 Euro festsetzen zu wollen. 
Bei allen anderen Ziffern wird eine Erhöhung gemäß Verwaltungsvorschlag vorgeschlagen. 
 
Gemeinsame Abstimmung zu den § 12 Abs. 2 und Abs. 4 und § 2 Nr. 29: 
Ja-Stimmen: 15   Nein-Stimmen: 3  
 
 
 
GRin Eisenmann und GR Vennekold beantragen, in § 12 (Aufgaben der Bürgermeisterin in ei-
gener Zuständigkeit) Abs. 2 die Nr. 3 
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„In Angelegenheiten der kommunalen Unternehmen IEP GmbH, der Wohnungsbaugesellschaft 
Pullach mbH und VBS:  
Gewährung von kurzfristigen Darlehen und Bürgschaften mit einer Höhe von 1 Mio € pro Unter-
nehmen und Haushaltsjahr“ 
 
ersatzlos zu streichen. 
 
Abstimmung: Ja-Stimmen: 3   Nein-Stimmen: 15 (abgelehnt) 
 
Bürgermeisterin Tausendfreund ergänzt den Text des Verwaltungsvorschlages um das Wort 
„Gesamthöhe“, damit gewährleistet ist, dass die Summe aus Darlehen und Bürgschaften die 
Höhe von 1 Mio Euro nicht überschreitet. 
 
Abstimmung über die geänderte Fassung von § 12, Abs. 2 Nr. 3: 
Ja-Stimmen: 16  Nein-Stimmen: 2 (angenommen) 
 
 
 
GR Vennekold beantragt, in § 3 (Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder, 
Befugnisse) Abs. 5 Satz 1 abzuändern in die Fassung … „sofern gesetzliche Gründe der Ge-
heimhaltung nicht entgegenstehen“.  
 
Abstimmung: Ja-Stimmen: 8   Nein-Stimmen: 10   (abgelehnt) 
 
§ 3 Abs. 5 bleibt in folgender Fassung: 
„1Die erste Bürgermeisterin, die Geschäftsleitung und die Abteilungsleitungen der Gemeinde-

verwaltung haben jedem Gemeinderatsmitglied stets die gewünschte Auskunft zu erteilen, so-

fern Gründe der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 2Ein Recht auf Akteneinsicht besteht im 

Rahmen des Absatzes 7.“ 

 
 
 
GR Ptacek beantragt, in § 7 (Vorberatende Ausschüsse) Nr. 2b „Vorberatung in Angelegenhei-
ten der Ortsentwicklung mit Schwerpunkt bauliche Entwicklung“ im Bauausschuss zu streichen. 
Der Bauausschuss sei mit Bauanträgen ausgelastet. 
 
Abstimmung: Ja-Stimmen: 18   Nein-Stimmen: 0 
 
GRin Metz beantragt, den Aufgabenbereich „Angelegenheiten der Ortsentwicklung“ sowohl un-
ter Nr. 2 (Aufgaben des Bauausschusses), als auch unter Nr. 3 (Aufgaben des Umwelt- und 
Mobilitätsausschusses) zu streichen. Sie möchte diese Themen ausschließlich im Gemeinderat 
behandelt wissen. 
 
Abstimmung: Ja-Stimmen: 7  Nein-Stimmen: 11 (abgelehnt) 
 
GR Ptacek beantragt, die Aufgabenbereiche zu bündeln und umzubenennen in „Vorberatung 
von Angelegenheiten der Ortsentwicklung“ und im Mobilitäts- und Umweltausschuss anzusie-
deln (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 d). 
 
Abstimmung: Ja-Stimmen: 15  Nein-Stimmen: 3 
 
Geänderte Fassung von § 7 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3: 
 
2. Bauausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als Vorsitzende): 
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Vorberatung der Gemeinderatsbeschlüsse in den Angelegenheiten der Landes-, Regional- und 

Bauleitplanung und des Bauordnungsrechts. 

 

3. Umwelt- und Mobilitätsausschuss (8 Mitglieder und erste Bürgermeisterin als Vorsitzende): 

a) Vorberatung grundsätzlicher Energie-, Naturschutz- und Umweltangelegenheiten, 

b) Vorberatung von Mobilitätskonzepten, 

c) Vorberatung in Mobilfunkangelegenheiten. 

d) Vorberatung von Angelegenheiten der Ortsentwicklung 

 
 
 
GRin Zechmeister beantragt, in § 8 (Beschließende Ausschüsse) Abs. 3 die Nr. 1 b der Fas-
sung der Wahlperiode 2014/2020 in die aktuelle Fassung der Wahlperiode 2020/2026 mit auf-
zunehmen.  
 
Aufzunehmender Text in § 8 Abs. 3: 
„1 b) die Entscheidung über Baumfällanträge in bedeutenden Fällen, wenn sie im Zusammen-
hang mit Bauanträgen gestellt werden.“ 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
 
Antrag von GRin Eisenmann zu § 12 Abs. 2 (Aufgaben der ersten Bürgermeisterin in Personal-
angelegenheiten):  

 Streichung der Ziffer 1 c / Entscheidung über den Antrag von Gemeindebediensteten zur 
Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit, 

 und die Ziffer 1 d / Entscheidung über den Antrag von Beschäftigten über die vorzeitige 
Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses.  

 
Sie möchte die Zuständigkeit in diesen Angelegenheiten analog zu Abs. 1 Nr. 6 / Entscheidung 
über die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, 
Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung von Beschäftigten (bis EG 8 laufende 
Angelegenheit der Bürgermeisterin, ab EG 9 Angelegenheit des Gemeinderates) geregelt wis-
sen. 
 
Abstimmung: Ja-Stimmen: 6   Nein-Stimmen: 12 (abgelehnt) 
 
Es bleibt beim Verwaltungsvorschlag zu § 12 Abs. 2: 

„Zu den Aufgaben der ersten Bürgermeisterin gehören insbesondere auch 

1. in Personalangelegenheiten:  

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften, 

b) die Genehmigung von Nebentätigkeiten, 

c) die Entscheidung über den Antrag von Gemeindebediensteten zur Veränderung der 

wöchentlichen Arbeitszeit, 

d) die Entscheidung über den Antrag von Beschäftigten über die vorzeitige Beendigung 

eines Beschäftigungsverhältnisses (Auflösungsvertrag).“ 

 
 
 
Antrag von GR Dr. Reich zu § 24 (Tagesordnung) Abs. 1 Satz 4:  
Dr. Reich möchte eine zeitliche Obergrenze von maximal 6 Monaten definiert wissen, um einen 
Antrag aus dem Gemeinderat im Gremium zu behandeln. 
 



 

 
Niederschrift der öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderates vom 06.10.2020 Seite 7 von 38 
 

Nach § 24 Abs.1 Satz 4 des Verwaltungsentwurfes wird ein neuer Satz 5 eingefügt:  
„Auf jeden Fall sind Anträge spätestens sechs Monate nach der Antragstellung auf die Tages-
ordnung zu setzen.“ 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
 
GR Dr. Most und GR Vennekold beantragen, § 29 (Beratung der Sitzungsgegenstände) Abs. 5 
zu streichen.  
Sie sehen kein generelles Rederecht dieser Gruppen zu jedem Thema und verweisen auf die 
Gleichbehandlung aller Gruppierungen in Pullach. Sie regen an, von allen Gruppierungen im 
Gemeinderat nur Beiträge zuzulassen, wenn ihre Institution oder deren Vereinszweck berührt 
wird. 
 
Abstimmung über die Streichung von § 29 Abs. 5:  
Ja-Stimmen: 9   Nein-Stimmen: 9 (abgelehnt) 
 
Antrag von GRin Voit zu § 29 Abs. 5: 
Sie möchte den Text des Verwaltungsentwurfes durch Satz 1 der Geschäftsordnung der Wahl-
periode 2014/2020 („Den Sprecherinnen/Sprechern der Lokalen Agenda wird ein Rederecht zu 
den Tagesordnungspunkten eingeräumt“) ersetzen. Die Fassung wird modifiziert in „Den Spre-
chern der lokalen Agenden…..“ 
 
Abstimmung: Ja-Stimmen: 14   Nein-Stimmen: 4 
 
Abstimmung über die Wiederaufnahme von Satz 2 der Wahlperiode 2014/2020  
„Weiteren Personen, die vom Gemeinderat als Sachverständige benannt werden, kann das 
Wort erteilt werden“: 
 
Ja-Stimmen: 17   Nein-Stimmen: 1 
 
Neue Fassung von § 29 Abs. 5: 
„1Den Sprechern der Lokalen Agenden wird ein Rederecht zu den Tagesordnungspunkten ein-
geräumt. 2Weiteren Personen, die vom Gemeinderat als Sachverständige benannt werden, 
kann das Wort erteilt werden.“ 
 
 
 
GRin Zechmeister beantragt eine Ergänzung von § 30 (Abstimmung) Abs. 2 Satz 2:  
Sie möchte, dass die Dauer der öffentlichen Gemeinderatssitzung auf spätestens 23:00 Uhr, 
das Ende der nichtöffentlichen Sitzung auf spätestens 24:00 Uhr begrenzt wird. 
 
Abstimmung: Ja-Stimmen: 13  Nein-Stimmen: 4  (ohne GRin Voit) 
 
Neu einzufügender Abs. 8 in § 30 (Abstimmung):  

„Im öffentlichen Sitzungsteil werden nach 23 Uhr - im nichtöffentlichen Sitzungsteil werden nach 

24 Uhr - keine Abstimmungen mehr durchgeführt. Dieser Zeitpunkt kann durch Beschluss des 

Gemeinderats verlängert werden.“ 

 
 
 
GR Vennekold beantragt zu § 30 (Abstimmung) Abs. 8 die Wiederaufnahme des Textes „…und 
kann dazu unmittelbar nach der Abstimmung eine kurze Erklärung zur Niederschrift abge-
ben.“… aus der Fassung der Wahlperiode 2014/2020.  
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Abstimmung: Ja-Stimmen: 5   Nein-Stimmen: 12  (abgelehnt)   (ohne GR Dr. Bekk) 
 
§ 30 Abs. 8 wird nun zu Abs. 9 mit dem Text: 
„Jedes Mitglied des Gemeinderates kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, 
wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO).“ 
 
 
 
Antrag von GRin Zechmeister zu § 32 (Anfragen) Abs. 1: 
Die Bürgerfragestunde soll 30 Minuten vor Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung statt-
finden. Anfragen von Bürgern seien laufende Angelegenheit der Bürgermeisterin und in der 
Gemeindeordnung als Bestandteil einer Gemeinderatssitzung nicht vorgesehen.  
 
Abstimmung: Ja-Stimmen: 6  Nein-Stimmen: 12 (abgelehnt) 
 
Bürgermeisterin Tausendfreund möchte in Abs. 1 die Worte „als Tagesordnungspunkt Nr. 2„ 
streichen, um die Formatierung der Tagesordnung anpassen zu können. 
 
§ 32 Abs. 1 lautet nun:  
„1Die Gemeinderatssitzungen werden jeweils mit einer bis zu einer halbstündigen Bürgerfrage-

stunde eingeleitet. 2Wenn die Fragen nicht sofort beantwortet werden können, werden sie 

grundsätzlich in einer Frist von vier Wochen schriftlich an die fragestellende Person sowie per 

E-Mail den Gemeinderatsmitgliedern beantwortet.“ 

 

 

 

GR Dr. Reich beantragt zu § 32 (Anfragen) Abs. 2: 
Die Gemeinderatsfragestunde soll im Anschluss an die Bürgerfragestunde und nicht wie nun 
vorgesehen nach Erledigung der Tagesordnung stattfinden. 
 
Abstimmung: Ja-Stimmen: 7   Nein-Stimmen: 11 (abgelehnt)  
 
Geänderte Fassung von § 32 Abs. 2: 
„1Die Gemeinderatsmitglieder können nach Erledigung der Tagesordnung der öffentlichen Sit-

zung bzw. zu Beginn der Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung an die Vorsitzende Anfra-

gen über solche Gegenstände richten, die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen und nicht 

auf der Tagesordnung stehen. 2Diese Anfragen sollen vorab an die erste Bürgermeisterin 

schriftlich eingereicht werden. 3Nach Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch die Vorsit-

zende oder anwesende Gemeindebedienstete beantwortet werden. 4Ist das nicht möglich, so 

werden sie grundsätzlich innerhalb von vier Wochen per E-Mail an die Gemeinderatsmitglieder 

beantwortet. 5Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung grundsätzlich nicht statt.“ 

 
Schlussabstimmung über die Geschäftsordnung mit den vorab beschlossenen Änderun-
gen: 
 
Der Gemeinderat gibt sich die neue „Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Wahlperiode 
2020 – 2026 der Gemeinde Pullach i. Isartal“. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, redaktionelle Änderungen im Endausdruck der Geschäftsord-
nung vorzunehmen. 
 
Abstimmung: Ja-Stimmen: 18  Nein-Stimmen: 0   
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TOP  4 Live-Ticker aus Gemeinderatssitzungen auf der Website www.pullach.de 
Hier: Varianten gemäß Beschluss vom 21.07.2020 

 
Der TOP wird vertagt  
 
Abstimmung: Ja-Stimmen: 18  Nein-Stimmen: 0   
 
 

TOP  5 Gemeinderatsfragestunde 

 
vertagt  
 
 

TOP  6 Bekanntgaben aus nichtöffentlichen Sitzungen 

 
vertagt  
 
 

TOP  7 Allgemeine Bekanntgaben 

 
vertagt  
 
 
 
 
 
 
 

   
Vorsitzende    Schriftführerin 
Susanna Tausendfreund    Stefanie Nagl 
Erste Bürgermeisterin     
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Anlage zur Niederschrift: 
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